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V.
Gewinnfonds der volkseigenen Kombinate und VVB

1. Die volkseigenen Kombinate und WB planen und bilden 
den Gewinnfonds aus Abführungen von geplanten bzw. 
erwirtschafteten Nettogewinnen der unterstellten volks
eigenen Betriebe und Kombinate.

2. Der Gewinnfonds ist zu verwenden für
a) Abführungen an. den Staat:

— Produktionsfondsabgabe der WB (Zentrale),
— Nettogewinnabführung;

b) planmäßige Zuführungen zu Fonds der unterstellten 
volkseigenen Betriebe und Kombinate:
— Zuführungen zum Prämienfonds der volkseigenen 

Betriebe, sofern die planmäßigen betrieblichen Mit
tel dazu nicht ausreichen,

— Zuführungen zu den Investitionsfonds zur Finan
zierung von Maßnahmen, die die planmäßige Re
produktionskraft volkseigener Betriebe bzw. Kom
binate übersteigen,

— zeitweilig erforderliche geplante Verlust- bzw. 
Fondsstützungen;

c) planmäßige Zuführungen zu Fonds des volkseigenen 
Kombinates bzw. der WB:
— Zuführungen zum Prämienfonds des volkseigenen 

Kombinates (soweit in den Rechtsvorschriften zu
gelassen) bzw. der WB (Zentrale),

— Zuführungen zum Investitionsfonds;
d) weitere Zuführungen:

— erforderliche Mittel für weitere Maßnahmen ent
sprechend den Rechtsvorschriften einschließlich ge
sondert geregelter Zuführungen auf Bankkonten,

— Zuführungen zum Prämienfonds der volkseigenen 
Betriebe zur Sicherung der gesetzlichen Mindest
zuführung,

— Zuführungen zum Verfügungsfonds,
— Zuführungen zum Reservefonds aus überbotenem 

Nettogewinn gemäß Abschnitt VI Ziff. 1.

3. Wird die staatliche Planauflage Nettogewinn des volks
eigenen Kombinates bzw. der WB nicht erfüllt, ist die 
Verwendung des Gewinnfonds ebenfalls in der in Ziff. 2 
festgelegten Reihenfolge vorzunehmen.
Reicht der an das Kombinat bzw. die VVB abgeführte 
Nettogewinn der volkseigenen Betriebe bzw. Kombinate 
nicht aus, um die Verpflichtungen zur Nettogewinnab
führung an den Staat unter Berücksichtigung möglicher 
Kürzungen gemäß Abschnitt III Ziff. 5 zu erfüllen, sind 
dafür Mittel des Reservefonds einzusetzen.

4. Zum Jahresende auf dem Gewinnfonds noch vorhandene 
Mittel sind an den Staatshaushalt abzuführen.

VI.
Reservefonds 

der volkseigenen Kombinate und WB

1. Der Reservefonds der volkseigenen Kombinate und WB 
wird im Rahmen der Verwendung von überbotenem 
Nettogewinn des volkseigenen Kombinates bzw. der VVB 
durch Zuführungen aus dem Gewinnfonds gebildet. 2

2. Die Planung, Bildung und Inanspruchnahme des Reserve
fonds kann durch volkseigene Kombinate und WB bis 
zur Höhe eines vom übergeordneten Organ vorzugeben
den Limits erfolgen.
Das Limit wird in Abstimmung mit dem Minister der 
Finanzen, insbesondere unter Berücksichtigung folgender 
Gesichtspunkte, festgelegt:

— Entwicklungstempo der Produktion und der Arbeits
produktivität sowie des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts,

— Anteil neuer und weiterentwickelter Erzeugnisse an 
der Gesamtproduktion,

— Anteil und Entwicklungstempo der Produktion von 
Fertigerzeugnissen für die Bevölkerung, der Export
produktion sowie der Produktion wichtiger Zuliefe
rungen und Ersatzteile.

3. Der Reservefonds ist einzusetzen zur Finanzierung höhe
rer Kosten, die sich bei der Plandurchführung aus neuen 
Anforderungen bei der Intensivierung der Produktion 
und der Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts ergeben. Insbesondere sind das höhere Kosten 
aus der
— schnelleren Überleitung von Forschungs- und Ent

wicklungsaufgaben sowie Einführung neuer und wei
terentwickelter Erzeugnisse mit verbesserten Ge
brauchswerteigenschaften, höherer Zuverlässigkeit und 
besserer Gestaltung in die Produktion,

— technologischen Sicherung einer stabilen und konti
nuierlichen qualitätsgerechten Produktion sowie der 
Erhöhung der Erzeugnisqualität,

— Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Materialökonomie, insbesondere der Substitution von 
NSW-Importen,

— weiteren Spezialisierung und Kooperation mit den 
Mitgliedsländern des RGW,

— Förderung der Produktion von Fertigerzeugnissen für 
die Bevölkerung, der Exportproduktion sowie der 
Produktion wichtiger Zuliefer- und Ersatzteile,

— Verbesserung der Marktarbeit,
— im volkswirtschaftlichen Interesse liegenden Lagerung 

von Rohstoffen, Zuliefer- und Ersatzteilen sowie von 
Exporterzeugnissen für das NSW.

4. Der Reservefonds ist darüber hinaus zur Sicherung der 
Mindestzuführungen zum Prämienfonds der volkseigenen 
Betriebe gemäß den Rechtsvorschriften einzusetzen, so
weit die Mittel des Gewinnfonds nicht ausreichen.
Aus dem Reservefonds sind auch zusätzliche Aufwen
dungen der Betriebe aus operativen Entscheidungen des 
Direktors des Kombinates bzw. Generaldirektors der VVB 
bei der Durchführung des Planes zu erstatten. Dazu ge
hören Vertragsstrafen, Schadenersatz, höhere Kredit
zinsen u. ä. finanzielle Nachteile der Betriebe.

5. Reichen die Mittel des Gewinnfonds des Kombinates 
bzw. der WB für die Nettogewinnabführung an den 
Staat nicht aus, so ist der Reservefonds zur Erfüllung 
dieser Verpflichtungen zu verwenden.
Der Reservefonds ist auch zur Einlösung von Bürgschaf
ten der volkseigenen Kombinate bzw. der WB gegenüber 
der Staatsbank der DDR sowie für den in Abschnitt IV 
Ziff. 3.3. genannten Verwendungszweck einzusetzen.
Der Reservefonds darf nicht zur Zahlung von Prämien 
und zur Ausreichung von -Krediten verwendet werden.

в. Mittel des Reservefonds, die im Planjahr nicht verwen
det werden, können auf den Reservefonds des Folge
jahres übertragen werden und sind als Zuführung im 
Rahmen des Limits des Folgejahres zu behandeln.

VII.
Verfügungsfonds 

der volkseigenen Kombinate und VVB
1. Volkseigene Kombinate und WB planen und bilden aus 

Mitteln des Gewinnfönds den Verfügungsfonds.
2. Die Zuführungen zum Verfügungsfonds dürfen die von 

den Ministern bzw. übergeordneten Leitern für das Jahr 
1975 festgelegte Höhe, maximal jedoch den Betrag von


